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Améliorations structurelles/Génie rural

Géomatique Suisse 8/2010

Die beschränkten Mittel des BAFU dienen
primär der Errichtung und dem Betrieb
der Pärke – für Managementaufgaben
wie die Vernetzung der Akteure, die
Entwicklung von Angeboten und deren
Vermarktung. DieUnterstützung des BLW im
Bereich der ländlichen Entwicklung zielt
primärauf die Infrastrukturen und die
Absatzförderung. Durch eine gute Koordination

auf Stufe Bund und vor allem auch
bei den Kantonen ist sicherzustellen, dass

354

keine Doppelsubventionen für die
gleichen Massnahmen fliessen.

Zusammenarbeit
verstärken
Ein Park bietet eine Plattform für eine
branchenübergreifende Kooperation und
für eine Bündelung der regionalen
Aktivitäten. Dadurch entstehen Möglichkeiten

für eine verbesserte regionale
Wertschöpfung. Dieses Potenzial wird aber
nicht automatisch erschlossen, sondern
bedingt das Engagement, die Initiative
und Kreativität aller Beteiligten. Für die
Landwirtschaft stellen Pärke eine Chance
für eine bessere Sichtbarmachung ihrer
Leistungen, eine bessere Wertschöpfung
und eine bessere gesellschaftliche
Akzeptanz dar. Ein hoher Verwandtschaftsgrad

zwischen Naturpärken und
Landwirtschaft liegt auf der Hand:
Ohne Landwirtschaft gibt es keine
Kulturlandschaft, und ohneKulturlandschaft
keine Naturpärke!

Weitere Informationen:
www.bafu.admin.ch/paerke

Markus Wildisen
Leiter Fachbereich Meliorationen
Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Mattenhofstrasse 5
CH-3003 Bern
markus.wildisen@blw.admin.ch

Abb.4:Regionaler Naturpark ThalSO.

Definition von AOC und IGP

Die offiziellen Qualitätszeichen
AOC und IGP sind traditionellen
Erzeugnissen mit regionaler Verwurzelung

vorbehalten. Nach der
Registrierung durch das BLW dürfen
die geschützten Bezeichnungen
ausschliesslich für Produkte
verwendet werden, welche die Her-kunfts-,

Verfahrens- und
Qualitätsbestimmungen des Pflichtenhefts
erfüllen. Unabhängige
Zertifizierungsstellen kontrollieren deren
Einhatung.
Die geschützte Ursprungsbezeichnung

AOC, Appellation d’Origine
Contrôlée) bietet Gewähr, dass die
Qualitätsprodukte im Ursprungsgebiet

erzeugt, verarbeitet und
veredelt worden sind. Beispielsweise

stammt bei einem Käse die Milch
aus einer klar definierten Region,

wird dort verkäst und bis zur Reife

des Produkts gepflegt.
Die geschützte geografische Angabe

IGP, Indication géographique
protégée) dient ebenfalls zur

Auszeichnung von traditionellen und
typischen Spezialitäten einer klar
definierten Region. Ein Produkt
muss im Herkunftsgebiet entweder
erzeugt, verarbeitet oder veredelt

werden. Beispielsweise darf das

Fleisch für eine IGP-Wurst auch von
Tieren stammen, die ausserhalb der
Region aufgezogen wurden.

Landmanagementtagung 2010

Landmanagement mitverantwortlich für die Ressource Wasser
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